
Die Ladeeinrichtung wird nach den KfW-Förderprogramm 440 bezuschusst O  ja     O  nein 

Zur Information: 
Ein vermindertes Netznutzungsentgelt kann nur gewährt werden, wenn die Ladeeinrichtung als unterbrechbare 
Verbrauchseinrichtung nach § 14a (EnWG) ausgeführt wird. Hierfür wird für die Messung des Verbrauchs eine 
separate Messeinrichtung und ein Steuergerät für die Kommunikationstechnik benötigt. 
Anwendung des verminderten Netznutzungsentgeltes für  Ladeeinrichtungen für  Elektrofahrzeuge:     O  ja      O  nein 

Unter https://www.stadtwerke-passau.de/services/impressum-datenschutz.html finden Sie unsere Informationen 
gemäß Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), die zu Ihrer Kenntnisnahme im Rahmen der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten dienen. 
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